
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/12/12 3Ob592/84
(3Ob593/84)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1984

Norm

ZPO §404

Rechtssatz

Eine spruchmäßige "Feststellung", daß die Stellung einer bestimmten Art des Begehrens, etwa eines

Leistungsbegehrens, zur Durchsetzung eines bestimmten Anspruches ungeachtet seiner mangelnden materiellen

Berechtigung an sich "richtig", nämlich zur Durchsetzung dieses Anspruches geeignet, sei, ist in den

Zivilverfahrensvorschriften nicht vorgesehen.
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